
 
 
 Der Landrat wies darauf hin, dass die kreiseigenen landwirtschaftlich genutzten Flächen 

überwiegend unter Landschafts- oder Naturschutz gestellt worden seien.  
 
 
 Der Landrat stellte das Einvernehmen der Mitglieder des Kreisausschusses fest, den Antrag 

der GRÜNE-Kreistagsfraktion vom 22.03.2005 in den Umweltausschuss zu verweisen. 
 
 


